
N. Grüneberg, Wolframweg 4, 33334 Gütersloh, 16.03.2022                             Tel. 67711

Frau M. Rolfes, Stadt Gütersloh Leiterin Abteilung Verkehr                                                                     
Herr T. Habig, Fachbereichsleitung Fachbereich Ordnung

Betr.: Antrag zur innerörtlichen Geschwindigkeitsreduzierung von 50 km/h auf 30 km/h 
in Teilbereichen der Isselhorster und Haller- Str.

Sehr geehrte Frau Rolfes und sehr geehrter Herr Habig,                                                           
bitte unterstützen Sie uns auch weiterhin auf dem Weg zu einem Kinder, Fußgänger- und 
fahrradfreundlichem Dorf Isselhorst. 

Wir Isselhorster Fahr-Rad-Aktiven sind davon überzeugt, dass die nachfolgend 
vorgeschlagene innerörtliche Geschwindigkeitsreduzierung dazu beiträgt, die objektive und 
subjektive Sicherheit der Fußgänger und Radfahrer im Dorf signifikant zu erhöhen. 

Bezugnehmend auf den Ortstermin mit Ihnen, Frau Rolfes und Herrn Habig,  am 1.03.2022 
beantragen wir für die nachfolgend benannten Teilbereiche der Isselhorster bzw. Haller 
Straße eine Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h auf 30 
km/h.

A) Auf der Isselhorster Str.  von Bielefeld / Avenwedde Bhf.  kommend in Richtung  
Dorfmitte ab dem Haus Nr. 403 / 405 

B) Auf der Haller Str. von der B 61 aus Richtung Gütersloh kommend eine 
Temporeduktion ab Amrumweg.

Begründung: 

In Richtung Dorfmitte ist die Isselhorster Straße lückenhaft bebaut. Ortskundige u. 
ortsfremde Fahrzeuglenker verkennen auf diesen Streckenabschnitt oft, dass sie sich bereits
innerhalb einer Ortschaft befinden. Dadurch werden Radfahrer und Fußgänger auf der 
Fahrbahn gefährdet. Besonders im Ampel- und Brückenbereich kommt es oft aufgrund der 
spät erkennbaren Fahrbahnverengung bzw. Ampelschaltung zu riskanten Situationen.

Es befinden sich mehrere Geschäfte mit erhöhtem Fußgänger, Radfahr- und motorisiertem 
Kundenverkehr (ALDI, Friseur, Physiotherapie, Apotheke, Autohaus, ...) in dem 
Streckenabschnitt.

Die benannten Bereiche sind hochfrequentierte Wege zur Schule, Sporthalle, Kindergärten 
und den Freizeitmöglichkeiten im Dorfzentrum. 

Neben der baulichen Verengung an der Ampel / Lutterbrücke besteht im Kreuzungsbereich 
„Kriegerdenkmal“ mit der Abbiegung der Haller Straße in Richtung Dorfmitte, ein weiterer 
neuralgischer Verkehrsbereich mit besonders unklarer Verkehrsführung für die Radfahrer.

Aufgrund der hohen Geschwindigkeitsunterschiede kommt es auch hier des Öfteren zu 
gefährlichen Situationen zwischen den Rad- und KfZ- Fahrenden.

Mit freundlichem Gruß   N. Grüneberg, Wolframweg 4, 33334 Gütersloh, 16.03.2022                        

i.A. der FAHR-RAD-AKTIVEN  (C. Dohmen, M. u.R. Hunke, U. Rosenthal, R. Bethlehem, U. 
Heine, J.Scheelje)                                     

Für den DHV Isselhorst    Friedhelm Lohmann  (Radbeauftragter). 



Wir bitten um eine kurze Eingangsbestätigung unseres Antrages.


